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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens  
 

1.1. Produktidentifikator  

Glanzella Glanzwischpflege 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen  

abgeraten wird  

Verwendung des Stoffs/des Gemischs  

Wischpflege + Beschichtungsmittel für Fußböden  

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Firmenname:  

Straße:  

Ort:  

Telefon:  

E-Mail:  :  

Internet:  
 
 
 

1.4. Notrufnummer: +49(0)160-92250872  
 

 

 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren  

Ebel GmbH  

Lippestr. 85  

59071 Hamm 

02381-98090-0 

info@ebel-gmbh.de 

www.ebel-gmbh.de  

Telefax: 02381-98090-11 

 

 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs  

Nicht kennzeichnungspflichtig im Sinne der Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG.  

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]  

Gefahrenkategorien:  

Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Augenreiz. 2  

Gefahrenhinweise:  

Verursacht schwere Augenreizung.  

2.2. Kennzeichnungselemente  

Signalwort:  

Piktogramme:  

Achtung  

GHS07  

Gefahrenhinweise  

H319  

Sicherheitshinweise  

P280  

P305+P351+P338  

 

P337+P313  

Verursacht schwere Augenreizung.  

 

Augenschutz tragen.  

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  

Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische  

EUH208  Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und  

2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen  

hervorrufen.  
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen  
 

3.2. Gemische  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe  

EG-Nr.  

CAS-Nr.  

Index-Nr.  

REACH-Nr.  

 

932-106-6  

68439-50-9  

Bezeichnung  

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG  

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]  

Anteil  

Alkohole, C12-14, ethoxyliert (>5 - <15 EO)  

Xn - Gesundheitsschädlich, Xi - Reizend R22-41  

Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H302 H318 H412  

 
Tris(2-butoxyethyl)phosphat  

Xn - Gesundheitsschädlich R20  

Acute Tox. 3, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3; H331 H319 H412  

 
Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-
on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1)  

T - Giftig, C - Ätzend, N - Umweltgefährlich R23/24/25-34-43-50-53  

Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1  

(M-Factor = 1), Aquatic Chronic 1 (M-Factor = 1); H331 H311 H301 H314 H317 H400  

H410  

1 - < 5 %  

201-122-9  

78-51-3  

< 1 % 

< 0,1 %  

55965-84-9  

613-167-00-5  

Wortlaut der R-, H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.  

Weitere Angaben  

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gem. Verordnung EG Nr. 648/2004:  

< 5% nichtionische Tenside. Weitere Angaben: Duftstoffe (Limonene,Hexylcinnamaldehyd,Linalool)  

Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.  
 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen  
 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen  
 

Allgemeine Hinweise  
Kontaminierte Kleidung wechseln.  

Nach Einatmen  

Für Frischluft sorgen.  

Nach Hautkontakt  

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser und Seife.  

Nach Augenkontakt  

Falls das Produkt in die Augen gelangt, sofort bei geöffnetem Lidspalt mit viel Wasser mindestens 5  

Minuten spülen. Anschließend Augenarzt konsultieren.  

Nach Verschlucken  

KEIN Erbrechen herbeiführen.  

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen  

Keine Daten verfügbar  

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung  

Symptomatische Behandlung.  
 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung  
 

5.1. Löschmittel  
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Geeignete Löschmittel  

Das Produkt selbst brennt nicht.  

Auf Umgebungsbrand abstimmen.  

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren  

Im Brandfall können entstehen: Kohlenmonoxid. Kohlendioxid (CO2).  

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung  

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.  

Zusätzliche Hinweise  

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln.  
 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung  
 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende  

Verfahren           Schutzausrüstung anlegen und ungeschützte Personen fernhalten.  

6.2. Umweltschutzmaßnahmen  

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.  

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung  

Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich  

reinigen.  

Geeignetes Material zum Aufnehmen: Sand Universalbinder. Sägemehl.  

6.4. Verweis auf andere Abschnitte  

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7.  

Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Kapitel 8.  

 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung  
 
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung  
 

Hinweise zum sicheren Umgang  

Es wird empfohlen alle Arbeitsverfahren so zu gestalten, dass folgendes ausgeschlossen ist:  

Hautkontakt. Augenkontakt.  

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz  

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.  

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
 

Anforderungen an Lagerräume und Behälter  

Nur im Originalbehälter lagern.  

Zusammenlagerungshinweise  

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.  
 
ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen  
 

8.1. Zu überwachende Parameter  

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition  
 

Schutz- und Hygienemaßnahmen  

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.  

Augen-/Gesichtsschutz  

Augenschutz: nicht erforderlich.  

Handschutz  

Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen:  
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Geeignetes Material: PVC (Polyvinylchlorid). NBR (Nitrilkautschuk).  

DIN-/EN-Normen: DIN EN 374  

Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration  

und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen.  

Körperschutz  

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.  

Atemschutz  

Bei sachgemäßer Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich.  

 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften  
 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften  

Aggregatzustand:  

Farbe:  

Geruch:  

pH-Wert (bei 20 °C):  
 

Zustandsänderungen  

Schmelzpunkt:  

Siedebeginn und Siedebereich:  

Sublimationstemperatur:  

Erweichungspunkt:  

Flammpunkt:  
 

Explosionsgefahren  

nicht explosionsgefährlich.  

Brandfördernde Eigenschaften  

nicht brandfördernd.  

Dampfdruck:  

(bei 20 °C)  

Dampfdruck:  

(bei 50 °C)  

Dichte (bei 20 °C):  

 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität  
 

10.1. Reaktivität  

flüssig  

weiß  

wahrnehmbar  
 

Prüfnorm  

11,2-11,6  

Nicht bestimmt  

100 °C  

Nicht bestimmt  

Nicht bestimmt  
 

> 100 °C DIN BS EN 22719  

2,3 hPa  

 

12,3 hPa  

 

1,04 g/cm³  

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und Handhabung.  

10.2. Chemische Stabilität  

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.  

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen  

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.  

10.4. Zu vermeidende Bedingungen  

Vor Frost schützen.  

10.5. Unverträgliche Materialien  

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und Handhabung.  

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte  

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Handhabung.  
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11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen  
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Methode  Dosis  Spezies  Quelle  

68439-50-9  Alkohole, C12-14, ethoxyliert (>5 - <15 EO)  

oral  
 
Tris(2-butoxyethyl)phosphat  

inhalativ Dampf  

inhalativ Aerosol  

ATE 500 mg/kg  

78-51-3  

ATE 

ATE 

3 mg/l  

0,5 mg/l  

55965-84-9  Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr.  

220-239-6] (3:1)  

oral  
 

dermal  

inhalativ Dampf  

inhalativ Aerosol  

 

Sonstige Angaben zu Prüfungen  

ATE 
 
ATE 

ATE 

ATE 

100 mg/kg  
 
300 mg/kg  

3 mg/l  

0,5 mg/l  

Toxikologische Daten liegen keine vor.  

Erfahrungen aus der Praxis  
 

Einstufungsrelevante Beobachtungen  

Häufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen führen.  

 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben  
 
12.1. Toxizität  

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.  

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit  

Die in der Mischung verwendeten Tenside entsprechen der Detergenzienverordnung (Nr. 648/2004)  

und sind vollständig aerob abbaubar. Das Produkt trägt nicht zum AOX Wert des Wassers bei.  

12.3. Bioakkumulationspotenzial  

Kein Hinweis auf Bioakkumulationspotential.  

 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung  
 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung  
 

Empfehlung  

Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen-  

und prozessspezifisch durchzuführen.  

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel  

Verpackung: Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden.  

 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport  
 

Landtransport (ADR/RID)  

14.1. UN-Nummer:  

14.2. Ordnungsgemäße  

UN-Versandbezeichnung:  
 
Revisions-Nr.: 1,00  
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14.3. Transportgefahrenklassen:  

14.4. Verpackungsgruppe: 

Binnenschiffstransport (ADN)  

14.1. UN-Nummer:  

14.2. Ordnungsgemäße  

UN-Versandbezeichnung:  

14.3. Transportgefahrenklassen:  

14.4. Verpackungsgruppe: 

Seeschiffstransport (IMDG)  
 

14.1. UN-Nummer:  

14.2. Ordnungsgemäße  

UN-Versandbezeichnung:  

14.3. Transportgefahrenklassen:  

14.4. Verpackungsgruppe: 

Lufttransport (ICAO)  

14.1. UN-Nummer:  

14.2. Ordnungsgemäße  

UN-Versandbezeichnung:  

14.3. Transportgefahrenklassen:  

14.4. Verpackungsgruppe:  

14.5. Umweltgefahren  

UMWELTGEFÄHRDEND:  
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Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.  

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.  

 

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.  

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.  

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.  

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.  

 

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.  

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.  

nein  

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender  

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.  

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code  

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.  

 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften  
 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den  

Stoff oder das Gemisch  

Nationale Vorschriften  

Störfallverordnung:  

Katalognr. gem. StörfallVO:  

Mengenschwellen:  

Wassergefährdungsklasse:  

Status:  

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung  

Unterliegt nicht der StörfallV.  

1 - schwach wassergefährdend  

WGK-Selbsteinstufung  

Für diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.  
 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben  
 

Wortlaut der R-Sätze (Nummer und Volltext)  

20  

22  

23/24/25  

34  

41  
 
Revisions-Nr.: 1,00  

Gesundheitsschädlich beim Einatmen.  

Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.  

Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut. 

Verursacht Verätzungen.  

Gefahr ernster Augenschäden.  
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Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.  

Sehr giftig für Wasserorganismen.  

Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.  

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)  

H301  

H302  

H311  

H314  

H317  

H318  

H319  

H331  

H400  

H410  

H412  

EUH208  

Giftig bei Verschlucken.  

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.  

Giftig bei Hautkontakt.  

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.  

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  

Verursacht schwere Augenschäden.  

Verursacht schwere Augenreizung.  

Giftig bei Einatmen.  

Sehr giftig für Wasserorganismen.  

Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.  

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  

Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-

2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen  

hervorrufen.  

Weitere Angaben  

Die Verarbeitungs- und Anwendungshinweise befinden sich auf den technischen Merkblättern zu den  

Produkten. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch  

keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.  

 

(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten  

entnommen.)  
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